
 

 

 
Das Projekt „Informationsstelle Fachkräftegewinnung und -sicherung – IFS“ wird im Rahmen des Förderprogramms IQ - Integration durch Qualifizierung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds 
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Das Projekt Informationsstelle Fachkräftegewinnung und -sicherung – IFS wird zusätzlich finanziert durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung, die das Abgeordnetenhaus Berlin beschlossen hat. 
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Fachkraft im  
Ausland 
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✓ - Formale Berufsqualifikation 
im Bereich Pflege, A2 GER  

- AZAV zertifiziert 
- Stellt Vereinbarung über die 

Anerkennungspartnerschaft aus 
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Kontaktaufnahme zur 
Auslandsvertretung 

Erteilung Einreisevisum 

✓ - Visum beantragen 
✓ - Unterlagen einreichen 
✓ - Gebühren: 75 EUR 

AG stellt die Fachkraft als 
Pflegehelfer*in ein 

Kontaktaufnahme zur 
zuständigen Ausländerbehörde 

 Beschäftigung als Fachkraft mit Berufsausbildung gemäß §18a 
AufenthG 

Anerkennungsverfahren starten 

Erteilung Aufenthaltstitel gemäß 
§16d Abs. 3 AufenthG 

Antragstellung beim LaGeSo 

Prüfung der Gleichwertigkeit 

Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung 

„Pflegefachmann*frau“ 

Wesentliche Unterschiede, 
Feststellungsbescheid 

Anpassungsqualifizierung 

- Prüfung formaler Voraussetzungen 
- Zustimmung der BA erforderlich 
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